
Schlichtung 



  
 

 

Das Schlichtungsverfahren ist … 
… formfrei und kostenlos bei vermuteter Diskrimi-
nierung und Benachteiligung auf Grund: 

der ethnischen Zugehörigkeit 

der Weltanschauung 

der Religion 

einer Behinderung 

des Alters 

der sexuellen Orientierung 

der Geschlechtsidentität 

des Geschlechts, der 
Schwangerschaft oder 
der Elternschaft 

in einer vom Land oder der Gemeinde Wien geregel-
ten Angelegenheit. 

Voraussetzung für ein  
Schlichtungsverfahren ist … 
… die Einbringung eines begründeten Antrages bei der  
Stelle zur Bekämpfung von Diskriminierungen, mit dem 
eine Diskriminierung oder Benachteiligung glaubhaft  
gemacht wird. Im Schlichtungsverfahren ist keine Vertre-
tung erforderlich. 

Wie läuft ein Schlichtungsverfahren ab? 
Zuerst erfolgt die Prüfung des Antrages. Danach wer-
den SchlichtungswerberIn und SchlichtungspartnerIn 
zu einem formlosen Schlichtungsgespräch eingeladen. 
Zwischen dem Zeitpunkt der Einladung und dem Schlich-
tungsgespräch stehen grundsätzlich vier Wochen Vorbe-
reitungszeit zur Verfügung. Ziel ist eine Aussprache und 
Einigung. 

Das Schlichtungsgespräch wird von geschulten Mitarbei-
terinnen bzw. Mitarbeitern der Stelle zur Bekämpfung von 
Diskriminierungen strukturiert, unparteilich und unabhän-
gig geführt. Eine gleichzeitige Beratung und Vertretung 
der am Schlichtungsverfahren teilnehmenden Personen 
ist nicht möglich. Im Schlichtungsgespräch wird auf einen 
fairen, wertschätzenden, konstruktiven und lösungsorien-
tierten Umgang besonders geachtet. 

Das Schlichtungsverfahren endet mit einer Einigung in-
nerhalb einer Frist von drei Monaten ab Einlangen des 
Schlichtungsantrages oder mit der Zustellung der Bestäti-
gung, dass keine Einigung erzielt werden konnte. 

unabhängig 
unparteilich 
formfrei 

strukturiert 
kostenlos 

Was ist noch zu beachten? 
Das Schlichtungsverfahren ist zwingende Vorausset-
zung für eine Schadenersatzklage bei den ordentlichen 
Gerichten. Während des Verfahrens sind die Verjäh-
rungsfristen gehemmt. 



 
 

 

 

 

aktives 
Zuhören 

Fairness 

Lösungsorientierung 

Wertschätzung 

konstruktiver 
Umgang 

Wie sind wir erreichbar? 
Stelle zur Bekämpfung von Diskriminierungen 

 Muthgasse 62, 1190 Wien, 
Riegel C, 3. Stock, Top 3.07 

 (01) 4000 38950 

post@bsb.wien.gv.at 

 www.antidiskriminierung.wien.at 
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